
 

2/0004 
SIEGERANZAHL BEI GAUMEISTERSCHAFTEN 

Bei den Gaumeisterschaften erhalten – unabhängig von der Teilnehmerzahl 
– die drei Erstplatzierten eine Ehrung.  

Für Mannschaften gilt: nur bei vollständig zum Wettkampf angetretenen 
Mannschaften, wird eine Ehrung ausgegeben.  

Die Ausgestaltung der Ehrung obliegt der Gausportleitung. 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen zur jeweiligen Ausschreibung der 
Gaumeisterschaft. 

 

geändert am geändert von 

12.12.2022 
Übernommen aus alter 
Beschlusssammlung (Nr. 0013) vom 
16.10.2002 

20.06.2023 Beschluss GAR 

  
 

Seite 1 von 1 

http://../../../Handbuch.docx#GSPL1

